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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Territorialfragen

Eine vierzigköpfige Gruppe von bekannten Baslern, darunter auch Politiker wie die
Nationalräte Euler (sp), Hubacher (sp) und Weder (ldu), nahm im April einen neuen
Anlauf zur Zusammenführung der beiden nordwestschweizerischen Halbkantone. Sie
propagierte in ihrem "Manifest für einen Kanton Basel" freilich nicht eine
Wiederauflage der 1969 in der Volksabstimmung am Votum Basellands gescheiterten
Vereinigung, sondern schlugen vor, dass sich Baselstadt – ähnlich wie das Laufental –
um eine Aufnahme in den Kanton Baselland bemühen solle. Erreichen wollen sie ihr Ziel
mit einer kantonalen Volksinitiative, welche allerdings noch nicht lanciert worden ist.
Ein Entwurf dazu wurde im November an die Parteien zur Vernehmlassung geschickt. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 17.11.1990
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vorgestellte baselstädtische Volksinitiative für ein Beitrittsgesuch
Basels zu Baselland wurde im Herbst lanciert. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.10.1991
HANS HIRTER

Die im Herbst 1991 lancierte baselstädtische Volksinitiative für einen Anschluss von
Basel-Stadt an Basel-Land konnte im Februar eingereicht werden. Ohne selbst dazu
materiell Stellung zu nehmen, überwies sie das Parlament im Dezember an die
Regierung zur Ausarbeitung eines Berichts. Zum dritten Mal nach 1977 und 1983
unternahm ein Basler Politiker in Bern den Versuch, die beiden
nordwestschweizerischen Halbkantone zu Vollkantonen aufzuwerten. Nationalrat
Gysin (fdp, BL) erwähnte in seiner im Dezember eingereichten parlamentarischen
Initiative (92.444) zwar nur seinen eigenen Halbkanton, ergänzte aber mündlich, dass
auch Basel-Stadt aufgewertet werden müsste. (Zur 1988 angenommenen Volksinitiative
im Kanton Basel-Landschaft siehe hier.) 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.1992
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats sprach sich mit 15 gegen 6 Stimmen
dafür aus, die im Vorjahr eingereichte parlamentarische Initiative Gysin (fdp, BL) für die
Aufwertung von Basel-Land zum Vollkanton zur Annahme zu empfehlen. Sie
begründete ihren Entscheid namentlich auch damit, dass von einer Aufwertung der
beiden Basler Halbkantone keine Gefährdung des föderalistischen Gleichgewichts zu
befürchten sei. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1993
HANS HIRTER

Der im Vorjahr von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats gefällte
Beschluss, dem Plenum zu empfehlen, der parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL)
(92.444) für eine Aufwertung von Basel-Land zu einem Vollkanton Folge zu geben, löste
bei der Regierung von Basel-Stadt Empörung aus. In einem Brief drückte sie ihren
Protest darüber aus, dass sie nicht konsultiert worden sei und dass behauptet werde,
der Zusammenschluss der beiden Halbkantone sei kein Thema mehr. Sie verwies dabei
auf den immer noch gültigen Wiedervereinigungsartikel in der baselstädtischen
Kantonsverfassung. Unbestritten ist diese Ansicht allerdings auch in Basel-Stadt nicht.
Zusätzlich zu der 1992 eingereichten Volksinitiative für ein Beitrittsgesuch zu Basel-
Land wurde eine neue Volksinitiative eingereicht, welche die Regierung verpflichten
will, sich für die Aufwertung zu einem Vollkanton einzusetzen. Ein ähnlicher
parlamentarischer Vorstoss wurde im Grossen Rat bereits abgelehnt. Zur
Anschlussinitiative nahmen Regierung und Parlament ablehnend Stellung, worauf sie
zurückgezogen wurde. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1994
HANS HIRTER
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Obwohl eine Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats empfohlen
hatte, einer parlamentarischen Initiative Gysin (fdp, BL) für eine Aufwertung von Basel-
Land zu einem Vollkanton Folge zu geben, zog der Initiant seinen Vorstoss zurück. Er
begründete seinen Rückzieher mit der negativen Reaktion des Kantons Basel-Stadt.
Solange man dort immer noch an eine Wiedervereinigung der beiden Basel glaube, sei
es für eine Aufwertung zu Vollkantonen zu früh. In Basel-Stadt reichte ein Komitee eine
Volksinitiative ein, welche die Behörden verpflichten will, sich für die Aufwertung zu
einem Vollkanton einzusetzen. Eine analoge Bestimmung ist seit 1988 in der Verfassung
von Basel-Land enthalten. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.04.1995
HANS HIRTER

In Basel-Stadt empfahl die Regierung die Ablehnung der 1994 eingereichten
Volksinitiative für die Aufwertung zu einem Vollkanton. Sie argumentierte dabei nicht
mehr wie früher, dass damit eine Wiedervereinigung mit Basel-Land verunmöglicht
würde, sondern mit den geringen Erfolgschancen eines derartigen Vorstosses auf
eidgenössischer Ebene. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 18.06.1997
HANS HIRTER

In der Nordwestschweiz lancierten vier kantonale Parlamentarier aus Basel-Stadt,
Basel-Land, Aargau und Solothurn die Idee eines neuen Kantons, der die beiden Basel,
das aargauische Fricktal und die solothurnischen Bezirke Dorneck und Thierstein
umfassen soll. In Basel-Stadt fand der Vorschlag eine gute Aufnahme: mehr als die
Hälfte der Mitglieder des Grossen Rates unterzeichneten eine Motion, welche von der
Regierung die Einleitung entsprechender Schritte verlangt. Diese zeigte sich allerdings
sehr zurückhaltend und meinte, der Anstoss dazu müsste von den anderen involvierten
Kantonen ausgehen. Sie schlug vor, den Vorstoss als Postulat zu überweisen und damit
die grundsätzliche Bereitschaft zu einer Fusion anzuzeigen, ohne aber selbst dazu die
Initiative zu ergreifen. Der Grosse Rat schloss sich dieser Meinung an. Die Regierungen
der drei anderen Kantone sprachen sich gegen entsprechende, von Vertretern der
Grünen eingereichte Motionen aus und empfahlen, die kantonale und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit auszubauen. In den Parlamenten dieser
Kantone wurden die Vorstösse mit sehr deutlichen Mehrheiten abgelehnt. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 29.10.1999
HANS HIRTER

Nachdem in der neuen Bundesverfassung der Begriff Halbkantone nicht mehr
vorkommt, verlangte der Kanton Basel-Land erneut die Abschaffung der in seinen
Augen diskriminierenden Bestimmung, dass Basel-Land und Basel-Stadt bei
Verfassungsabstimmungen und im Ständerat nur über je eine Standesstimme verfügen.
Auf Empfehlung seiner SPK lehnte der Nationalrat eine Standesinitiative von Basel-Land
und eine gleichlautende parlamentarische Initiative Janiak (sp, BL) (01.403) mit 68:55
Stimmen ab. Er übernahm damit die Ansicht der Kommissionsmehrheit, wonach es sich
dabei vor allem um ein emotionales Problem handelt, da die Tatsache, dass Basel-Land
nur über eine Standesstimme verfügt, nicht zu einer ernsthaften Benachteiligung führe.
Diese Ungleichbehandlung der ehemaligen Halbkantone im Vergleich zu den anderen
Kantonen sei insbesondere zur Wahrung des Gleichgewichts zwischen den
Sprachregionen in Kauf zu nehmen, da bei einer Aufwertung der beiden Basel
konsequenterweise auch die beiden Appenzell und die beiden Unterwalden zusätzliche
Standesstimmen erhalten müssten. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 29.11.2001
HANS HIRTER

Wie im Vorjahr die grosse Kammer lehnte nun auch der Ständerat die Standesinitiative
Basellands für eine Aufwertung von Basel-Landschaft und Basel-Stadt von Halb- zu
Vollkantonen ab. Damit verfügen sie bei Verfassungsabstimmungen und im Ständerat
weiterhin nur über je eine halbe Standesstimme resp. einen Sitz. In Basel-Stadt, wo
dieser Vorstoss als eine definitive Absage an eine Wiedervereinigung angesehen worden
war, hatte im Jahr 2001 der Grosse Rat die Einreichung einer analogen Standesinitiative
abgelehnt. Allerdings zeichnete sich im Berichtsjahr in Basel-Stadt ein
Einstellungswandel in dieser Frage ab: Der Verfassungsrat verzichtete darauf, die bisher
gültige Verfassungsbestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anstelle
einer Wiedervereinigung soll aber die Zusammenarbeit der beiden Kantone ausgebaut
werden. Sehr weit in diese Richtung gehen zwei identische Volksinitiativen, welche
gegen Jahresende in beiden Kantonen eingereicht wurden. Gemäss ihrem Text sollen
die Bereiche Bildung, Gesundheit und Sicherheit vereinheitlicht und unter eine
gemeinsame Leitung gestellt werden. Genau das Gegenteil fordert eine im Frühjahr in

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2002
HANS HIRTER
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Basel-Land eingereichte Volksinitiative der SVP. Sie will die Beiträge, welche Basel-Land
im Rahmen von Partnerschaftsabkommen für von Basel-Stadt erbrachte Leistungen
(z.B. Universität, Spitäler) bezahlt, auf 30% des Ertrags der kantonalen
Einkommenssteuer für natürliche Personen begrenzen (zur Zeit betragen sie etwa 27%).
Die Kantonsregierung empfahl die SVP-Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung,
da die Zusammenarbeit und ihr weiterer Ausbau für die effiziente Erfüllung der
Staatsaufgaben unabdingbar sei. 10

Die Regierung des Kantons Basel-Land empfahl die Ablehnung aller vier im Vorjahr
eingereichten Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit mit Basel-
Stadt. Die eine, von der SVP stammend, hatte eine Einschränkung, die drei anderen,
Jubiläumsinitiativen genannt, eine Ausweitung der Zusammenarbeit verlangt. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.11.2003
HANS HIRTER

Wie von Parlament und Regierung empfohlen, lehnten die Stimmberechtigten des
Kantons Basel-Land drei Volksinitiativen für eine Neuregelung der Zusammenarbeit
mit Basel-Stadt ab. Diejenige der SVP, welche eine Einschränkung der Zusammenarbeit
zur Folge gehabt hätte, vereinigte 26% Ja-Stimmen auf sich, diejenigen, welche eine
gemeinsame Spitalverwaltung resp. eine Fusion der Polizei- und Feuerwehrorganisation
verlangten, deren 33% resp. 31%. Diese beiden letzteren Volksbegehren waren auch in
Basel-Stadt eingereicht worden, wo sie vom Volk mit sehr klaren Mehrheiten
angenommen wurden (85% resp. 84%). Eine dritte Volksinitiative aus dem Paket für
eine engere Zusammenarbeit, sie verlangt für die beiden Kantone ein einheitliches
Bildungssystem, kam in Basel-Land noch nicht zur Abstimmung. Die Kantonsregierung
war im Frühjahr von ihrer ursprünglich ablehnenden Haltung abgerückt, und der
Landrat hatte auf ihren Antrag die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags beschlossen.
Dieser soll, wie bereits früher von einer Standesinitiative von Basel-Land gefordert, eine
nationale Bildungsharmonisierung zum Ziel haben. 12

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.05.2004
HANS HIRTER

Diverse Vorstösse boten im Berichtsjahr Diskussionsstoff zum Thema
Kantonsfusionen. Ein Postulat Comte (fdp, NE) wollte den Bundesrat auffordern, in
einem Bericht die gegenwärtigen Hindernisse für Kantonsfusionen darzulegen und
Lösungen aufzuzeigen. Da gegenwärtig einige Fusionsprojekte diskutiert würden, müsse
sich der Bund möglichst früh insbesondere mit allfälligen Auswirkungen auf den
Ständerat oder den Finanzausgleich befassen. Trotz der Empfehlung des Bundesrats,
das Postulat anzunehmen, lehnte es der Ständerat mit 17 zu 12 Stimmen ab. Ein solcher
Bericht sei zum heutigen Zeitpunkt nicht nötig, so der Tenor im Rat.
Bei den von Comte angetönten Fusionsprojekten handelte es sich zum einen um einen
möglichen Zusammenschluss der beiden Basel. Aufgrund eines Vorstosses der
kantonalen CVP, der die Planung eines Projekts zur Simulation einer Wiedervereinigung
von Baselland und Basel-Stadt verlangte, wurde ein solches Ansinnen verstärkt
diskutiert. Die SVP-nahe Opposition gegen eine Kantonsfusion organisierte sich in der
Folge in einem Komitee „Baselland bleibt selbständig“. Zum anderen hatte die
Association pour un canton de l’Arc jurassien ihr Manifest für einen Kanton „Arc
jurassien“, bestehend aus den Kantonen Neuenburg und Jura und Gemeinden des
Berner Juras, veröffentlicht. Eine von MIS Trend durchgeführte Umfrage legte nahe,
dass die Bewohner dieser Regionen einem solchen Kanton mehrheitlich positiv
gegenüber stehen würden. Für die Regierung des Kantons Jura haben jedoch
Verhandlungen mit den bernjurassischen Gemeinden Vorrang vor dem Projekt eines
Superkantons, das bereits Anfang der 1990er Jahre ohne konkretes Resultat diskutiert
worden war. Auch die Regierung des Kantons Bern sprach sich gegen einen Kanton
Jurabogen aus. Eine Motion Rennwald (sp, JU) (09.3830), die vom Bundesrat fordert,
die politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umrisse eines Kantons
Jurabogen zu prüfen, wurde von der Bundesregierung abgelehnt, bisher von den Räten
aber noch nicht behandelt. 13

POSTULAT
DATUM: 12.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Ein Komitee um Nationalrat Hans Rudolf Gysin (fdp, BL) will mit einer Volksinitiative
die beiden Basel zu Vollkantonen machen. Einem Kanton Nordwestschweiz, mit
zusätzlichen Gebieten des Aargaus und von Solothurn wurde damit eine Absage erteilt.
Die Aufwertung der beiden Basel war bereits mehrfach mit parlamentarischen
Initiativen oder Standesinitiativen aus dem Kanton Basel Landschaft verlangt worden. 14

ANDERES
DATUM: 29.03.2011
DEBORA SCHERRER

Im Berichtsjahr war der Zusammenschluss der beiden Basel ein präsentes Thema und
die Chancen und Risiken für eine Vereinigung wurden wissenschaftlich geprüft. Als
Folge dieser Studien bildete sich als Gegenbewegung ein Komitee „Baselland bleibt
selbständig“ . Die SVP war in dieser Frage gespalten. Während bereits ein
Zusammenschluss auf dem Papier, in Form eines Modells, für die Baselbieter SVP zu viel
des Guten war, wollte die baselstädtische SVP zumindest die dadurch entstehenden
Synergien prüfen. Im Herbst des Berichtsjahres lancierten die Grünen eine
Volksinitiative zur „Wiedervereinigung beider Basel“. Diese wurde vor allem von der CVP
heftig kritisiert. 15

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.09.2011
DEBORA SCHERRER

Seit Bestehen des Bundesstaates ist es zu keinen Kantonszusammenschlüssen
gekommen. Die Diskussionen um Fusionen einzelner Gliedstaaten haben aber seit
einigen Jahren an Schwung gewonnen. Besonders virulent war die Diskussion einer
möglichen Fusion der beiden Basel. Anfang August – genauer am 3.8. in Erinnerung an
die Schlacht an der Hülftenschanz von 1833, bei der sich die beiden Basel getrennt
hatten – lancierte ein Komitee aus Politikern beider Gliedstaaten je eine Volksinitiative
mit dem Ziel einer Wiedervereinigung. Bei Annahme der Initiativen, die unter dem
Namen „ein Basel“ die Aufnahme eines Fusionsartikels in beide Kantonsverfassungen
forderten, soll ein Verfassungsrat gebildet werden, der eine Fusion, die spätestens in
zehn Jahren vonstattengehen soll, vorbereitet. Die Idee eines Kantons Basel ist nicht
neu; bereits in den 1930er Jahren und 1969 wurden entsprechende Vorstösse an der
Urne verworfen. Die aktuellen Befürworter argumentierten, dass mit der starken
Zusammenarbeit zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt die Kantonsgrenze nicht
mehr der Realität entspreche und die politischen Strukturen angepasst werden
müssten. Das Komitee ist mit Politikern verschiedenster Couleur – ausser der SVP
Baselland waren alle Parteien vertreten – und mit Wirtschaftsvertretern relativ breit
abgestützt. Die grösste Skepsis gegenüber einem Zusammenschluss herrscht im oberen
Baselbiet. Auch innerhalb der meisten Parteien gab es zahlreiche kritische Stimmen. Als
Reaktion auf die Fusionsinitiative lancierten etwa Kreise um den ehemaligen
Wirtschaftskammer-Chef Hans Rudolf Gysin Volksbegehren, mit denen eine bessere
Zusammenarbeit der Kantone der Nordwestschweiz sowie je zwei Ständeratssitze für
die beiden Basel verlangt werden. Für viel Gesprächsstoff sorgte der Entscheid der
Regierungen der beiden Basel, mit einer bereits vor der Fusionsinitiative durch einen
parlamentarischen Vorstoss vorgeschlagenen Fusionssimulation abzuwarten, bis über
die Fusionsinitiative abgestimmt wird. 16

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.11.2012
MARC BÜHLMANN

Kantonsfusionen haben zwar in der Schweiz einen schweren Stand – 1969 war eine
Volksabstimmung für eine Fusion beider Basel und 2002 für eine Fusion der Kantone
Waadt und Genf mit grosser Mehrheit abgelehnt worden – blieben aber auch 2013
Medienthema. So wurden etwa weiterhin die Idee eines Kantons Zentralschweiz oder im
Rahmen der Jurafrage das Gebilde eines Kantons Nordwestschweiz (Arc jurassien)
diskutiert. Auch im Rahmen der 500-Jahr-Feiern der beiden Appenzell war eine
Wiedervereinigung Thema zumindest abstrakt-theoretischer Erörterungen.
Insbesondere die Fusionsbemühungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft waren
aber handfester und bereits 2012 durch die Lancierung von Fusionsinitiativen in beiden
Gliedstaaten angestossen worden. Ende März des Berichtjahrs wurden die Initiativen
mit 4'171 (BL) bzw. 3'621 Unterschriften (BS) eingereicht. Im Kanton Basel-Landschaft
wären 1'500 und im Kanton Basel-Stadt 3'000 Unterschriften nötig; beide
Unterschriftszahlen wurden aufgrund der ursprünglichen Euphorie nicht als
Glanzresultate gewertet. Die Abstimmung dürfte voraussichtlich im Jahr 2014
stattfinden. Bei einem Ja würde ein Verfassungsrat eingesetzt, der dann die
Rahmenbedingungen ausarbeiten würde, die in einen anschliessenden
Zusammenschluss führen sollen. Die Debatte verlief im Berichtjahr eher verworren und
ziemlich leidenschaftslos. Gewarnt wurde vor einer Spaltung der Bevölkerung in der
Frage und vor grossem administrativem Mehraufwand. Kritisiert wurde zudem, dass
keine Vorstudien zur Verfügung stünden, mit denen z.B. die Kostenfolgen einer Fusion
abgeschätzt werden könnten. Eine Simulationsstudie war von beiden

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Kantonsregierungen noch 2012 abgelehnt worden; eine private Initiative durch den
Verein „Regio Basilensis“ für eine ebensolche Evaluation scheiterte an fehlenden
Finanzen. Gleichzeitig mit den Fusions-Initiativen wurde auch über drei von alt-
Nationalrat Hans-Rudolf Gysin (fdp, BL) angekündigte Initiativen diskutiert, mit denen
eine verstärkte überkantonale Zusammenarbeit, die Aufwertung beider Basel zu einem
Stand bzw. die Kombination dieser beiden Forderungen durchgesetzt werden sollen.
Gysin verstand seine Begehren als Gegenvorschläge zur Fusionsinitiative, die er im Falle
von echten Gegenvorschlägen auch wieder zurückziehe. Allerdings schob Gysin die
angekündigte Einreichung der Initiativen immer wieder hinaus, was ihm den Vorwurf
der Verschleppung des Fusionsprozesses einbrachte und für reichlich Verwirrung
sorgte. Ende August empfahl die Regierung des Kantons Basel-Landschaft die Fusions-
Initiative schliesslich mit 3:2 Stimmen (Reber, gp und Wüthrich, sp sprachen sich dafür
aus) zur Ablehnung, nachdem sie kurz über einen von Gegnern wie Befürwortern eher
kritisch betrachteten und überraschenden Gegenvorschlag nachgedacht, diese Idee
aber als zu kompliziert wieder verworfen hatte. Man wolle lieber auf eine vertiefte
Partnerschaft setzen. Diese Entscheidung, die aufgrund der verbreiteten
Fusionsskepsis im Kanton Basel-Landschaft nicht wirklich überraschte, wurde von den
Fusionsbefürwortern und den meisten Parteien im Kanton Basel-Stadt mit
Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Ein Ja wäre als Signal für einen Prozess
interpretiert worden, mit dem auch die zukünftige Zusammenarbeit beider Basel hätte
diskutiert werden können. Mitte September beauftragte der Grosse Rat des
Stadtkantons die Regierung mit 73 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich, einen
Bericht zur Fusionsinitiative auszuarbeiten. Die Regierung selber machte keinen Hehl
daraus, dass sie das Begehren unterstützte. Auf eidgenössischer Ebene wurde ein Ende
2012 eingereichtes, vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlenes Postulat Lehmann (cvp,
BS) (12.4182), das von der Regierung eine Studie fordert, mit der Vor- und Nachteile von
Gebietsreformen aufgezeigt werden, im Plenum noch nicht behandelt. 17

Am 28. September 2014 entschieden sich die Stimmbevölkerungen von Basel-Stadt und
Basel-Landschaft, nicht zu einem einzigen Kanton Basel zu fusionieren. Zur Debatte
gestanden hatte die Einsetzung eines Verfassungsrates, der aus 75 Vertretern des Land-
und aus 50 Vertretern des Stadtkantons hätte bestehen und die Rahmenbedingungen in
einem mehrjährigen Prozess hätte ausarbeiten sollen, die in einen anschliessenden,
noch einmal zur Abstimmung stehenden Zusammenschluss hätten münden können.
Doch nicht einmal diese unverbindlichen Vorarbeiten für eine Fusion fanden die Gnade
der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. In der Stadt gab es ein laues Ja; vor allem die
Baselbieter standen einer Fusion aber sehr skeptisch gegenüber. Die Regierung von
Basel-Landschaft hatte sich bereits 2013 mit 3 zu 2 Stimmen gegen das ursprüngliche
Initiativbegehren ausgesprochen. Mitte Januar 2014 gab die Stadt-Regierung die
Empfehlung für ein Fusionsvorprojekt ab. Die Lebensräume seien mit den
Kantonsgrenzen nicht mehr kongruent. 
In der Folge kam es zu einem eigentlichen Hick-Hack um die Abstimmungsvorlage. Zwar
erklärte Ende Januar auch der Baselbieter Landrat die Fusionsinitiative für rechtsgültig
– einzig die SVP stimmte geschlossen gegen den Antrag. Mitte April wurde neben der in
beiden Kantonen gleichlautenden Initiative aber noch ein von der städtischen
Regiokommission ausgearbeiteter Gegenvorschlag vorgelegt. Dieser sah einen
Verfassungsrat vor, der nicht wie von der Initiative verlangt 120 paritätisch auf die
beiden Kantone aufgeteilte Mitglieder umfassen sollte, sondern deren 100, wobei 40
aus der Stadt und 60 aus dem Baselbiet stammen sollten. Das baselstädtische
Parlament veränderte den Gegenvorschlag Mitte Mai schliesslich auf die Formel 50 zu
75. Auf der einen Seite wurde dies als Geste des Stadtkantons zugunsten einer
wohlwollenden Prüfung durch den Landkanton gedeutet, auf der anderen Seite aber als
Nachbesserung eines demokratischen Murks interpretiert. An den Grundeinstellungen
änderte sich jedoch auch mit dem Gegenvorschlag nichts. Die Regierung von Basel-
Landschaft blieb – mit Ausnahme des Grünen Isaac Reber – bei ihrem Nein. Eine engere
Zusammenarbeit sei sinnvoller als eine Fusion. Trotzdem einigte sich eine Woche
später auch der Baselbieter Landrat knapp auf den Gegenvorschlag. Neben der SVP
äusserten sich dazu auch FDP, BDP und CVP skeptisch. Die emotional angeheizte
Stimmung wurde deutlich, als die SVP während der Debatte statt eines Votums die
Baselbieter Hymne anstimmte und sich die Regierung dabei spontan erhob. Trotz der
kritischen Einwände sprach sich die Mehrheit des Parlments des Kantons Basel-
Landschaft dafür aus, der Bevölkerung den Gegenvorschlag vorzulegen. Da letztlich
beide Kantonsparlamente nach einigen weiteren kleineren aber letztlich erfolglosen
Scharmützeln den Gegenvorschlag auch in zweiter Lesung guthiessen, wurden beide
Initiativen zurückgezogen. In beiden Kantonen stand also nur noch der Gegenvorschlag
zur Abstimmung. Obgleich der Baselbieter Landrat den Gegenvorschlag angenommen
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hatte, konnte er sich nicht zu einer Abstimmungsempfehlung durchringen. Obwohl SVP
und FDP für eine Nein-Empfehlung optiert hatten, obsiegte letztlich der
Kompromissvorschlag: Ein Parlament könne nicht zuerst einen Vorschlag gutheissen
und diesen dann zur Ablehnung empfehlen. Die Regierung empfahl mehrheitlich ein
Nein, was im Abstimmungsbüchlein dann auch wesentlich deutlicher sichtbar war als
die  Stimmfreigabe, was wiederum von einigen Befürwortern der Fusion heftig kritisiert
wurde.
Bereits im Vorfeld der Parlamentsdebatten waren Fusionsstudien angeregt worden, um
eine bessere Grundlage für den Entscheid bereitzustellen. Eine Simulationsstudie war
aber schon 2012 von beiden Kantonsregierungen abgelehnt worden und eine durch den
Verein „Regio Basilensis“ angeregte Evaluation scheiterte an fehlenden Finanzen. Grund
für die Ablehnung war, dass es ja noch nicht um eine Fusion gehe, sondern gerade der
geplante Verfassungsrat solche Eckdaten ausarbeiten solle. Umso mehr Interesse
weckten die Untersuchungen, die im Vorfeld der Abstimmung zur Verfügung standen.
Die alljährliche UBS-Studie der kantonalen Wettbewerbsfähigkeit etwa, die in der Regel
als Grundlage für Standortmarketing dient, gewichtete die Werte für beide Basel
zusammen. Sie kam zum Schluss, dass ein fusioniertes Basel noch mehr
Wettbewerbsfähigkeit aufweisen würde als der Stadt-Kanton alleine, der im Jahr 2013
immerhin als drittstärkster Kanton eingestuft worden war. Weil viele Firmen bereits
über die Kantonsgrenzen hinweg vernetzt seien, könnten mit einem kantonalen
Zusammenschluss viele administrative Hürden abgebaut und die Wettbewerbsfähigkeit
verbessert werden. Im September wies eine weitere Studie der Credit Suisse darauf
hin, dass Basel-Landschaft für Unternehmen steuerlich attraktiver sei als Basel-Stadt,
was bei einer Fusion etwa in Form hoher kommunaler Steuerautonomie berücksichtigt
werden müsste. Die Studie wies zudem darauf hin, dass ein vereinigtes Basel wohl
weniger Mittel aus dem nationalen Finanzausgleich erhalten würde. Eine eindeutige
Empfehlung für oder gegen eine Fusion liess sich von den unabhängigen Evaluationen
allerdings nicht ableiten. Dies kam eher den Fusionsgegnern zupass, da es den
Befürwortern so nicht gelang, mit objektiv fundierten sachlichen Argumenten für ein
Fusionsprojekt zu werben. 
Die Stimmung in der Bevölkerung liess sich bereits an den Fasnachtssujets ablesen,
stiess doch die Kantonsfusion in den Baselbieter Schnitzelbänken grossmehrheitlich auf
starke Ablehnung. Die Fronten im Abstimmungskampf waren ebenfalls früh bezogen.
Die SVP, die sich als Gegnerin auf beiden Seiten der zur Disposition stehenden
Kantonsgrenze profilierte, stellte bereits ein Jahr vor den Baselbieter
Gesamterneuerungswahlen 90 Grossratskandidierende als Botschafter gegen die
Fusion auf. Parteipräsident Oskar Kämpfer (BL, svp) erhoffte sich damit auch bessere
Chancen für die kantonalen Wahlen von 2015. Von den Parteien im Baselbiet sagte auch
die BDP dezidiert Nein zu einer Fusionsprüfung. Die FDP beschloss ebenfalls die Nein-
Parole, wogegen allerdings die Jungfreisinnigen opponierten. Die CVP, in der sich
Befürworter und Gegner die Waage hielten, entschied sich für Stimmfreigabe. Die SP,
die GP und die GLP sowie die EVP, welche ihre Parole gemeinsam mit ihrer Schwester
aus der Stadt fasste, empfahlen den Vorschlag zur Annahme. Im Stadtkanton empfahlen
alle Parteien (SP, GP, FDP, LDP, GLP, EVP und CVP) mit Ausnahme von SVP und BDP ein
Ja zum Vorprojekt für eine Fusion. 
Im Kanton Basel-Landschaft fanden sich während der Abstimmungskampagne, die in
den Medien praktisch täglich in Meinungsbeiträgen ausgefochten wurde, nur wenige
Befürworter, denen vor allem die CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter
(cvp, BL) eine Stimme gab. Auf der Gegnerseite war ein Komitee ‚Pro Baselbiet‘ mit
umfangreichen Aktionen – darunter etwa die stark umstrittenen Höhenfeuer in fast
allen Baselbieter Gemeinden – sehr aktiv. Der bikantonale Verein ‚Ein Basel‘, der
ursprünglich die Initiativen eingereicht hatte, wurde hingegen lange Zeit kaum
wahrgenommen. Für etwas mehr Wind sorgte ‚Jugend für ein Basel‘, eine Organisation,
der Jungparteien mit Ausnahme der jungen SVP angehörten. Die Meinungen über ein
Fusionsprojekt schienen umso negativer, je weiter weg von der Stadt eine Gemeinde
war. Vor allem die Oberbaselbieter Gemeinden fürchteten bei einer Fusion den Verlust
der eigenen Identität. Eine Verstärkung der Verstädterung durch eine Fusion würde sie
noch stärker an den Rand drängen. Im Gegensatz zum Landkanton verlief der
Abstimmungskampf in der Stadt auffallend emotionslos.  
Wenig überraschend gab es beim Urnengang am 28. September ein deutliches Nein aus
dem Landkanton und lediglich ein lauwarmes Ja in der Stadt. Mit total 68,3% lehnte
eine deutliche Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung die Vorstufe für eine mögliche
Fusion ab. In keiner Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft fand sich eine Ja-Mehrheit
und die deutlichsten Nein-Mehrheiten zeigten sich – wenig erstaunlich – im
Oberbaselbiet. In einigen kleineren Dörfern betrug der Nein-Anteil gar über 90%.
Obwohl die Stadtbevölkerung das Projekt mit 54,9% guthiess, war die Idee einer Fusion
beider Basel somit für die nächsten Jahrzehnte wieder vom Tisch. Das Nein wurde auch
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damit begründet, dass die Fusionsbefürworter keine klaren Vorteile eines
Zusammengehens aufzeigen konnten und zu wenig stark für ihre Idee aufgetreten
waren. Letztlich sei die Unsicherheit eines Fusionsprojektes zu gross gewesen. In der
Tat schienen Fakten unwichtig, Emotionen dafür umso wichtiger zu sein. Es wurde
weitaus häufiger über Symbolik – von historischen Schlachten über mögliche
Hauptstädte bis hin zur Bewilligung von Höhenfeuern als Mahnmale gegen die Fusion –
als über mögliche zukünftige Projekte diskutiert. Ob das Resultat nun in eine vertiefte
Partnerschaft mündet, wie dies von den Fusionsgegnern immer wieder betont worden
war, bleibt abzuwarten. Die unterschiedlichen Haltungen in den beiden Halbkantonen
dürften eine thematische Partnerschaft eher erschweren. Vielmehr dürften die
während der Kampagne gepflegten, alten Reminiszenzen noch eine Weile kochen und
entfremdend wirken. Freilich hatten auch das Nein der Baselbieter und das Ja der
Baselstädter im Jahr 1969, wo eine Fusion an der Urne abgelehnt worden war, zu
stärkerer Zusammenarbeit geführt. Es scheint zumindest fraglich, ob dies in einer Zeit,
in der die Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten eher zu wachsen
scheinen, in ähnlichem Umfang möglich sein wird. 
Kurz nach dem Urnengang wurde eine alte Idee wieder aufgewärmt, nämlich den
Landkanton zu einem Vollkanton zu machen. In der Tat war diese Idee seit 1988
Bestandteil der Baselbieter Verfassung. Allerdings waren bisher mehrere Vorstösse in
diese Richtung von Baselbieter wie auch Baselstädter Parlamentariern in Bern erfolglos
geblieben. Auch den neuen Ideen wurden kaum Chancen eingeräumt. Allerdings waren
die Bemühungen in letzter Zeit deshalb gebremst worden, weil eine mögliche Fusion
zur Debatte stand, die nun ja zumindest für einige Jahre wieder vom Tisch ist. Auch Alt-
Nationalrat Rudolf Gysin (BL, fdp) schaltete sich mit einer Regio-Kooperationsinitiative
und einer Vollkanton-Initiative wieder in die Diskussionen ein. 18

Jurafrage

Die Neuauflage der Abstimmung über die Kantonszugehörigkeit des Laufentals konnte
am 12. November stattfinden. Diese Wiederholung des Plebiszits vom 11. September
1983 war notwendig geworden, nachdem das Bundesgericht Ende 1988 festgestellt
hatte, dass die verdeckte finanzielle Unterstützung Berntreuer durch die
Kantonsregierung unzulässig gewesen sei. Unmittelbar nach diesem Entscheid hatten
sich Delegationen der Regierungen Berns und Basel-Lands sowie des Laufentaler
Bezirksrates auf ein rasches Vorgehen geeinigt und beschlossen, diesmal nur objektiv
zu informieren und weder direkt noch indirekt in die Propagandakampagne
einzugreifen. Obwohl sich die Behörden an diese Abmachung hielten, verlief die
Kampagne wie beim ersten Plebiszit sehr animiert und teilweise auch gehässig. Es kam
dabei auch zu Entgleisungen, so etwa, als einige Gewerbetreibende ihren Angestellten
bei einem Ja zu Basel-Land einen bezahlten Feiertag versprachen und andere
Arbeitgeber in einem Brief zur Nachahmung aufforderten.
Das Resultat fiel bei dieser zweiten Abstimmung äusserst knapp aus: bei einer
Beteiligung von 93.6% entschied sich der Bezirk Laufen mit 4'652 zu 4'343 Stimmen
(51.7%:48.3%) für einen Kantonswechsel. Kommentatoren erklärten den Umschwung
einerseits mit den Negativwirkungen der Aufdeckung der früheren Praktiken der Berner
Regierung und andererseits mit der in den letzten Jahren verstärkten Zuwanderung von
Einwohnern, welche in der Agglomeration Basel arbeiten. 19

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.1989
HANS HIRTER

Entgegen dem Antrag der Regierung und seiner vorberatenden Kommission hiess der
bernische Grosse Rat die Beschwerden gegen die Abstimmung über die
Kantonszugehörigkeit des Laufentals vom November des Vorjahres mit 102:78 Stimmen
gut und annullierte damit den beschlossenen Kantonswechsel. Beobachter waren sich
einig, dass sich dabei die Parlamentsmehrheit eher von politischen als von juristischen
Motiven leiten liess. Die Befürworter eines Anschlusses an Baselland rekurrierten gegen
diesen Entscheid mit einer staatsrechtlichen Beschwerde beim Bundesgericht. 20

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.03.1990
HANS HIRTER

Am 13. März beurteilte das Bundesgericht die Beschwerde gegen die Nichtvalidierung
der Volksabstimmung vom 12. November 1989, welche eine knappe Mehrheit zugunsten
eines Wechsels zu Baselland ergeben hatte, durch den bernischen Grossen Rat. Mit 4:1
Stimmen hiess es die Beschwerde gut und entschied sich damit gegen eine
Wiederholung des Urnengangs. Die vom bernischen Parlament beanstandeten
Unstimmigkeiten wurden zwar nicht bestritten, aber als nicht entscheidend für den
Ausgang der Abstimmung erachtet. Das Bundesgericht lehnte danach auch ein
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Revisionsbegehren von berntreuen Laufentalern ab. 21

Nach diesem Entscheid des Bundesgerichts erklärte der Berner Grosse Rat in einem
zweiten Anlauf die Abstimmung von 1989 für gültig. Nun stand einer Abstimmung im
Kanton Baselland über die Aufnahme des Laufentals nichts mehr im Wege. Diese fand
am 22. September statt. Mit Ausnahme der SD hatten zwar alle Parteien die Ja-Parole
ausgegeben, die Delegierten der SVP aber nur mit knappem Mehr, und auch innerhalb
der FDP machte sich eine starke Opposition bemerkbar. Bei einer Stimmbeteiligung von
rund 40% fiel das Ergebnis mit einem Ja-Anteil von 59,3% zwar klar, aber spürbar
weniger deutlich aus als bei der ersten Abstimmung von 1983 (73%). Den Ausschlag für
die Zustimmung hatte der bevölkerungsreiche, direkt ans Laufental angrenzende Bezirk
Arlesheim gegeben; die beiden Oberbaselbieter Bezirke Sissach und Waldenburg
sprachen sich hingegen deutlich gegen eine Aufnahme des Laufentals aus. (Zur
Abstimmung von 1983 über eine Zugehörigkeit des Laufentals zu Basel-Land siehe hier.)
Die Regierungen der Kantone Baselland und Bern einigten sich, bis 1993 ein Konkordat
auszuarbeiten, worin insbesondere die Vermögensaufteilung und administrative
Probleme des Kantonswechsels geregelt werden sollen. Da dieser Zeitplan damit
rechnet, dass 1993 auch die eidgenössische Genehmigung über die Bühne gehen soll,
könnte das Laufental am 1. Januar 1994 zum Kanton Baselland übertreten. 22

KANTONALE POLITIK
DATUM: 06.12.1991
HANS HIRTER

Der Wechsel des Laufentals von Bern zu Basel-Land kam weiterhin planmässig voran.
Die Kantonsbehörden der beiden betroffenen Kantone einigten sich auf das Vorgehen
und den Zeitplan bei der Obernahme der Verwaltung und bei der
Vermögensausscheidung.
Mit der neuen Kantonszugehörigkeit haben sich allerdings noch nicht alle Gemeinden
des Laufentals abgefunden. Die Gemeinde Roggenburg hatte sich in den Plebisziten der
siebziger Jahre für einen Wechsel vom Bezirk Delémont (JU) zu Laufen entschieden, um
im Kanton Bern zu bleiben. In den Volksabstimmungen für den Anschluss des Laufentals
an Basel-Land hatten sich die Roggenburger jeweils mit klaren Mehrheiten gegen einen
Kantonswechsel ausgesprochen. Nun verlangten sie in einer von der Gemeinde
durchgeführten Konsultativabstimmung mit 78:22 Stimmen, dass ihr historisch nicht
zum Bezirk Laufen gehörendes Dorf beim Kanton Bern bleiben darf. Das RJ
(Rassemblement jurassien) seinerseits forderte den Anschluss der deutschsprachigen
Gemeinde Roggenburg an den Kanton Jura. Das RJ hielt auch fest, dass es einen
Kantonswechsel von Ederswiler, der einzigen deutschsprachigen Gemeinde des
Kantons Jura, nicht akzeptieren wird. In den Dörfern Brislach und Wahlen dauerte die
Opposition gegen den Anschluss an Basel-Land ebenfalls noch an; beide würden einen
Wechsel in den angrenzenden Kanton Solothurn vorziehen. Der bernische
Regierungsrat verbot allerdings die Durchführung einer Volksabstimmung, da das
Gesetz für den Entscheid über die Kantonszugehörigkeit des Laufentals keine "opting-
out-Klauseln" für dissidente Gemeinden vorsehe. Die Initianten zogen diesen Entscheid
an das Bundesgericht weiter, erlitten aber auch dort eine Niederlage. 23

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.12.1992
HANS HIRTER

Der Wechsel des bisher bernischen Bezirks Laufen zum Kanton Basel-Land wurde im
Berichtsjahr definitiv beschlossen. Der Bundesrat beantragte in seiner Botschaft vom
27. Januar dem Parlament sowie Volk und Ständen, dieser territorialen Veränderung,
welche zuvor von den Stimmberechtigten der beiden betroffenen Kantone
angenommen worden war, ebenfalls zuzustimmen.
Der Ständerat hiess diesen Antrag ohne Gegenstimmen gut. In der Diskussion im
Nationalrat gab vor allem die äusserst knappe Mehrheit zu reden, mit der sich 1989 die
Laufentaler für Basel-Land entschieden hatten (51,7% zu 48,3%). Ein
Nichteintretensantrag Scherrer (edu, BE), der die Forderung nach einer qualifizierten
Mehrheit der Betroffenen für Gebietsveränderungen ins Feld führte, wurde abgelehnt.
Nicht durchzusetzen vermochte sich auch ein Antrag Seiler (svp, BE), der die
Anerkennung des Kantonswechsels davon abhängig machen wollte, dass in der
eidgenössischen Abstimmung nicht nur Volk und Stände, sondern auch der betroffene
Bezirk zustimmen. Im Gegensatz zu dem etwa beim Bau von Infrastrukturanlagen
üblichen Diskurs wandten sich nun vor allem die Vertreter der SP und der Grünen gegen
eine derartige "Betroffenheitsdemokratie", während sie für eine Mehrheit der SVP und
der FDP in diesem seltenen Fall eines "Heimatwechsels" berechtigt erschien. Die
Gegner einer solchen "dreifachen" Mehrheit von Volk, Ständen und betroffenem Bezirk
argumentierten zusammen mit Bundesrat Koller im wesentlichen verfassungsrechtlich,
indem sie darauf hinwiesen, dass weder in der bernischen noch in der eidgenössischen
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Verfassung ein derartiges Verfahren vorgesehen sei. Nationalrat Bonny (fdp, BE) reichte
eine Motion ein, welche für Kantonswechsel in Zukunft eine Zweidrittelsmehrheit der
Stimmenden des betroffenen Gebiets fordert. In der Schlussabstimmung hiessen die
Räte mit 30:2 resp. 112:27 den bundesrätlichen Antrag gut.
Die Kampagne zur Volksabstimmung vom 26. September warf keine hohen Wellen. Von
den Parteien entschieden sich auf nationaler Ebene ausser den SD, der AP und der EDU
alle für die Genehmigung des Kantonswechsels. Weniger eindeutig fielen jedoch die
Parolen bei den Parteien der umliegenden Kantone aus. Die Delegierten der bernischen
SVP empfahlen mit 147:90 Stimmen bei 76 Enthaltungen die Nein-Parole; mit 131:52
noch deutlicher war die Ablehnung bei der bernischen FDP. Im Kanton Solothurn
entschied sich die CVP knapp für ein Ja, während die Freisinnigen die Stimme
freigaben; die SVP lehnte ebenso ab wie diejenige des Kantons Aargau. Für
Stimmfreigabe plädierten auch die Neuenburger Freisinnigen. Wichtigstes Argument
der Befürworter war, dass der Entscheid des Laufentals jetzt sanktioniert werden
müsse und diese Region geografisch, wirtschaftlich und kulturell ohnehin zu Basel-Land
gehöre. In der Propaganda der Gegner wurde das Hauptgewicht auf die Knappheit der
Laufentaler Volksabstimmung gelegt und die Befürchtung artikuliert, dass mit der
Anerkennung eines derartigen "Zufallsentscheids" Grenzveränderungen Tür und Tor
geöffnet würden.

Kantonswechsel Laufental
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,5,%
Ja: 1 188 941 (75,2%) / 20 6/2 Stände
Nein: 392 893 (24,8%) / 0 Stände

Parolen:   Ja: FDP (2*), SP, CVP, SVP (5*), GP, LP, LdU, EVP, PdA.
Nein: AP, SD, EDU.
Stimmfreigabe: Lega.
*Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Ergebnis der Volksabstimmung fiel mit einer Dreiviertelmehrheit klar aus. Kein
einziger Kanton lehnte den Kantonswechsel ab. Die knappste Zustimmung resultierte in
den Kantonen Solothurn (55,6%), Bern (57,2%), Schaffhausen (64,7%) und Basel-Land
(66,8%). Im betroffenen Bezirk Laufen selbst stimmten bei einer hohen Beteiligung
(rund 90%) 4'906 Personen dafür, 4'390 dagegen (52,8% zu 47,2%); in 6 der 13
Gemeinden, darunter auch im Bezirkshauptort, überwogen die Gegner.
Auf 1. Januar 1994 wurde der Übertritt vollzogen. Die dazu erforderlichen
administrativen Vereinbarungen waren vorher von den Regierungen der beiden Kantone
ausgehandelt und vom Laufentaler Bezirksrat gutgeheissen worden. Damit wurde der
mit dem bernischen Verfassungszusatz aus dem Jahre 1970 eröffnete Weg der
Selbstbestimmung der 1815 zum Kanton Bern gestossenen Teile des ehemaligen
Fürstbistums Basel abgeschlossen. 24
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